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   SYSTEMRELEVANT HEIßT MEHR GELD! 

 
Eure hohe Arbeitsbelastung muss honoriert werden! 

MANNHEIM,  31. Juli 2020 

 

Unsere Forderung! 

 

Die Lebensmittelindustrie wurde gleich zu Beginn der Corona Pandemie als 

systemrelevant bezeichnet.  

Tatsächlich stimmt dies auch, denn die Arbeitsbelastung für die  

Beschäftigten in dieser Branche ist deutlich gestiegen.  

Außerdem gehören gerade Nudeln zu den Lebensmitteln die sich in 

 Krisenzeiten besonders gut verkaufen. 

Wir wollen, dass dieses tolle Engagement unserer Mitglieder entsprechend 

honoriert wird! 

 

› Deshalb fordern wir eine Entgelterhöhung von 6 Prozent 

und die Ausschüttung der sogenannten Coronaprämie in 

voller Höhe von 1500,- €!  

 
Doch Tariferhöhungen gibt es nicht von alleine! 

 

Mit der  steigenden Zahl von NGG Mitgliedern bei  

Newlat steigt auch unsere Durchsetzungskraft!  

 

Du und die NGG.  

Deine Arbeit. Unsere Stärke. 

www.ngg.net/mitglied-werden  
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Gesicherten Anspruch haben nur Gewerkscha�smitglieder! 

Rechtlich gesicherte und klagbare Ansprüche 

aus Leistungen aus dem Tarifvertrag haben 

grundsätzlich nur gewerkschaftlich organisierte 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Als Mitglied hast du noch mehr Vorteile 

www.ngg.net/vorteile 

 
 

Dazu das Bundesarbeitsgericht 
 

„… Der tarifgebundene Arbeitgeber ist nicht ver-

pflichtet, auf Grund des so genannten Gleichbe-

handlungsgesetzes seinen nicht tarifgebundenen 

Arbeitnehmern das zu gewähren, was er auf Grund 

eines Tarifvertrages den tarifgebundenen Arbeit-

nehmern zu gewähren verpflichtet ist …“ 

 
Das steht im Tarifvertragsgesetz 
 

§2 (1)   Tarifvertragsparteien sind Gewerkschaften, 

einzelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen von Ar-

beitgebern. 

§4 (1)    Die Rechtsnormen des Tarifvertrages, … 

gelten unmi�elbar und zwingend zwischen den beider-

seits Tarifgebundenen, die unter den Geltungsbereich 

des Tarifvertrags fallen. 

§4 (4)   Ein Verzicht auf entstandene tarifliche Rechte 

ist nur in einem von den Tarifvertragsparteien gebillig-

ten Vergleich zulässig. 

 


